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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.04.1966

Norm

ZPO §527 Abs2 B3b

Rechtssatz

Hat die zweite Instanz eine einstweilige Verfügung und das vorangegangene Provisorialverfahren als nichtig

aufgehoben, weil der erstgerichtlich beschlußfassende Senat nach der Geschäftsverteilung unzuständig war, ist dieser

Beschluß mangels Rechtskraftvorbehaltes unanfechtbar.
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